


























 

5 Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Personen und Unternehmen     
(gemäß § 314 Abs. 1 Nr. 13 HGB) 
 
SKW Schwarz Rechtsanwälte (namentlich  Herr Brenken als Aufsichtsrat) erhielten im ersten 
Halbjahr Honorare in Höhe von TEuro 5. 
 
 
 
6 Erklärung nach § 161 AktG 
 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Softship Aktiengesellschaft haben die nach § 161 
AktG vorgeschriebene Erklärung abgegeben und den Aktionären auf der Internetseite 
www.Sofship.com  dauerhaft zugänglich gemacht. 
 
 
7 Ereignisse nach dem Zwischenberichtsstichtag  
 
Nach dem Zwischenberichtsstichtag ergaben sich keine Vorgänge von besonderer 
Bedeutung. 
 
 
8 Erklärung des Vorstands 
 
Nach bestem Wissen versichert der Vorstand, dass gemäß den anzuwendenden 
Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der verkürzte und 
ungeprüfte Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im 
Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses 
und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der 
voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben 
sind.  
 
 
Hamburg,  
August 2009 
 
 
Detlef Müller                                                                                             Thomas Wolff 
(Vorstand)          (Vorstand) 
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